
Regelungen zu ÜG 
meist in Anlehnung 

an Beamt*innen. 
Häufig 

Rückkehrrecht auf 
andere Stelle im 

ÖD verankert.

Trennung ist im 
Dienstvertrag 

geregelt

Entlassung auf 
eigenen 

(schriftlichen) 
Antrag

Versetzung 
(optional) Entlassung Versetzung in den 

Ruhestand

Versetzung in den 
einstweiligen 

Ruhestand

nein

Ist 
Beschäftigte
*r Beamte*r? ja nein

neinnein

ja

ja

ja

Ist der 
Verbleib im 
öff. Dienst 

gewünscht?

Gibt es eine 
freie Stelle mit 

gleicher 
Eingruppierung

?

Ist die 
versorgungs-

rechtliche 
Wartezeit 

erfüllt? (5 Jahre 
Beamte*r)

Ist das Renten-
alter erreicht? 

ja

nein

Keine FZ, kein ÜG. 
Nachversicherung 

oder Altersgeld. 

Beschäftigung auf 
anderer Stelle. 
Bedingungen 

häufig vertraglich 
geregelt. 

Keine FZ, kein ÜG. 
Pension: 

Dienstjahre x 1,8% 
x letztes Gehalt 
das für mind. 2 
Jahre bezogen 

wurde

3M FZ. ÜG 72% für 6M 
bis 3 J. Vorläufige 

Pension: Dienstjahre x 
1,8% x letztes Gehalt 
das für mind. 2 Jahre 

bezogen wurde. 
Reaktivierung möglich. 

Keine FZ. ÜG 72% 
für 6M bis 3J. 

Nachversicherung. 

Flussdiagramm zur Trennung von Staatsrät*innen FZ = Gehaltsfortzahlung, ÜG = Übergangsgeld / Übergangsversorgung
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